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Voraussetzungen zugänglichen politischen Rechte befinden. Der Unterschied zwischen Aristo-
kratie und Demokratie liegt somit auf der Hand: Während die Aristokratie bestimmte

Kategorien der Bevölkerung auf Grund des Vorhandenseins irgend welcher persönlicher
Eigenschaften — mögen diese nun tatsächlich eine besondere Qualifikation zur Teilnahme

an der Regierung bedeuten oder nicht — bevorzugt und unter Ausschluss der übrigen

Bevölkerungsklassen zur Regierung beruft, geht die Demokratie von dem Prinzipe der
Volkssouveränität und zugleich von dem Gedanken der absoluten politischen Gleichwertigkeit
aller Staatsbürger) aus. Hierbei sind allerdings in bezug auf die Abgrenzung des Begriffes
„Staatsbürger“ grosse Verschiedenheiten möglich. Gewisse Kreise der Staatsbevölkerung
sind nach der Natur der Sache von dem Besitze oder doch von der Ausübung  der staatsbürgerlichen

Rechte und damit von der Teilnahme an der Herrschaft ausgeschlossen, hieher gehören namentlich

die Kinder, dagegen nicht, wie noch von einzelnen Schriftstellern behauptet wird,) die
Frauen. Anderen Bestandteilen der Bevölkerung wird unmittelbar durch Gesetz der Zugang
zur Herrschaft versagt; so in der antiken Demokratie den Sklaven, in der modernen

Demokratie zuweilen den Angehörigen bestimmter Rassen oder Bekenntnisse. Im letzteren

Fall wird das demokratische Prinzip der Gleichberechtigung aller Staatsangehörigen wohl
mitunter dadurch formell gewahrt, dass die vorgenannten Personenkategorien überhaupt
nicht zu dem Kreise der Staatsangehörigen gerechnet werden.

Selbstverständlich deckt sich die Zahl der zur Herrschaft berufenen Personen nicht

schlechthin mit der Zahl der in Wahrheit herrschenden. Wenngleich in der Demokratie

die Herrschaft dem Namen nach von der Gesamtheit aller Staatsbürger geführt wird, ist es

doch in Wirklichkeit nicht die Gesamtheit, sondern nur die Mehrheit der Staatsbürger,
deren Willen rechtlich und tatsächlich den Staat leitet.) Die Mehrheit? Auch das ist

nur bedingt richtig: Sobald sich innerhalb eines demokratisch regierten Staates mehr als
zwei Parteien gegenüberstehen, ist es nicht mehr die absolute Mehrheit, sondern die

relative Mehrheit, also unter Umständen eine weit unter der Hälfte der Gesamtzahl der

Staatsbürger bleibende Zahl von Köpfen, deren Willen als Staatswillen erscheint.

Alle diese Momente führen in praxi zu einer starken Einschränkung der theoretischen

Behauptung, dass es in der Demokratie die Gesamtheit des Volkes sei, der die Herrschaft

zustehe. Gleichwohl ist daran festzuhalten, dass überall da die demokratische Herrschafts-

form besteht, wo jeder Staatsangehörige unter den gleichen Voraussetzungen zur Mit-
wirkung bei der Bildung des Staatswillens berufen ist. — Innerhalb des Gesamtbegriffes
der Demokratie werden eine Reihe von Unterformen unterschieden, von denen besonders

die folgenden hervorzuheben sind.

) Die unmittelbare Demokratie.)

Eine solche liegt da vor, wo die Staatsgewalt unmittelbar von der Gesamtheit der zur

Herrschaft berufenen Staatsbürger gehandhabt wird. In der Regel tritt die Gesamtheit der
Staatsbürger zur Ausübung ihrer Herrschaftsbefugnisse zur Volksversammlung zusammen,
die dann formell als Träger der Staatsgewalt erscheint. Indessen kann der Gesamtwille

des Volks selbstverständlich auch in anderer Weise als durch die persönliche Stimmabgabe
in der Volksversammlung festgestellt werden. In neuerer Zeit geschieht dies namentlich
durch das sog. Referendum, d. i. eine auf Begehren einer bestimmten Anzahl von Staats-

bürgern (sog. Volksinitiative) vorzunehmende schriftliche Volksabstimmung über Erlass,
Abänderung oder Aufhebung von Gesetzen etc. Der Natur der Sache nach eignet sich
die umständliche Vornahme einer Volksabstimmung nur für kleine Verhältnisse und auch
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da nur für bestimmte Arten von Staatsakten. Dass sich sämtliche staatliche Verwaltungs-

akte auf eine vorhergehende Volksabstimmung stützen, ist undenkbar und war auch in den

griechischen Städtestaaten des Altertums, die regelmässig als geschichtliche Beispiele der
unmittelbaren Demokratie angeführt werden, ein Ding der Unmöglichkeit. Wo die unmittel-
bare Demokratie heute überhaupt noch vorkommt, beschränkt sich die unmittelbare Aus-

übung der staatlichen Herrschaftsgewalt durch das Volk auf das Gebiet der Gesetzgebung.
Zur Ausübung der übrigen staatlichen Funktionen werden vom Volke besondere repräsen-

tative Organe bestellt. In diesem Sinne besteht die unmittelbare Demokratie in einigen
schweizerischen Kantonen und Halbkantonen) und neuerdings in einer Anzahl von Glied-
staaten der nordamerikanischen Union.)

) Die mittelbare oder repräsentative Demokratie.)

Das Wesen der mittelbaren oder repräsentativen Demokratie besteht darin, dass die
der Gesamtheit des Volkes zustehende Staatsgewalt nicht unmittelbar vom Gesamtvolke

selbst, sondern von bestimmten Organen des Gesamtvolkes ausgeübt wird. Dabei findet,
der Idee der Gewaltenteilung entsprechend, in der Regel eine Scheidung in gesetzgebende
und vollziehende Gewalt statt. Die erstere wird meistens einer von der Gesamtheit der

Staatsbürger gewählten Volksvertretung, die letztere einer einzelnen Person (dem „Präsi-
denten“), seltener einem Collegium anvertraut. Die Volksvertretung scheidet sich häufig,
ähnlich wie in der Monarchie, in zwei Häuser von verschiedenartiger Zusammensetzung,

deren übereinstimmende Beschlussfassung für bestimmte Fälle als staatliche Willenserklärung
oder als Voraussetzung einer solchen Erklärung gilt. Das Organ der Exekutive hat meistens

auch eine gewisse Einwirkung auf die Gesetzgebung. Im einzelnen können die genannten
Organe bald mehr, bald weniger Befugnisse haben; begrifflich notwendig ist nur, dass sie
ihre Zuständigkeit nicht aus sich selbst heraus, sondern zufolge Übertragung von seiten
des Volkes besitzen. Auch die innere und äussere Verfassung jener Organe ist begrifflich
insoweit gleichgültig, als sie das Wesen der repräsentativen Demokratie unberührt lässt.
Innerhalb des Gesamtrahmens der repräsentativen Demokratie bestehen allerdings ganz er-
hebliche Verschiedenheiten. Die feineren Unterschiede der zahlreichen Unterarten dieser

Herrschaftsform lassen sich in der Tat nur dadurch feststellen, dass man der Forderung

Richard Schmidt’s entsprechend) eine Reihe von Staatscharakteren mit jener Herrschafts-
form näher untersucht.

Das klarste Bild von den Einrichtungen einer repräsentativen Demokratie gewinnen
wir durch die Betrachtung der französischen Republik, die als Einheitsstaat eine ver-

hältnismässig einfache Organisation zeigt.)
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